
Nutzungsgebühren für 

Christi-Himmelfahrts-Kirche, Saarstraße 2

Evang.-Gemeindehaus Christi Himmelfahrt, Martin-Luther-Str. 10

gültig ab 18.01.2021

1. Profit-Nutzer

1.1 Großer Saal

Erster Tag 600,00 €
Jeder weitere Tag 480,00 €
Halber Tag 300,00 €
(zuzüglich volle Zusatzkosten nach 5. Stunde)

Kaution 350,00 €
Reinigungskosten: der Raum ist aufgeräumt und besenrein zu hinterlassen, weitere 
Reinigungskosten sind in den Nutzungsgebühren enthalten

1.2 Kleiner Saal (Höchstbelegung 30 Personen)

Erster Tag 200,00 €
Jeder weitere Tag 160,00 €
Halber Tage 100,00 €
(zuzüglich volle Zusatzkosten nach 5. Stunde)

Kaution 115,00 €
Reinigungskosten: der Raum ist aufgeräumt und besenrein zu hinterlassen, weitere 
Reinigungskosten sind in den Nutzungsgebühren enthalten

1.3 Konzertvermietung Christi-Himmelfahrts-Kirche

Unkosten 300,00 €
Reinigungskosten 100,00 €

2. Privat / Non-Profit-Nutzer

2.1 Großer Saal

Erster Tag 350,00 €
Jeder weitere Tag 280,00 €
Halber Tag 175,00 €
(zuzüglich volle Zusatzkosten nach 5. Stunde)

Kaution 350,00 €
Reinigungskosten: der Raum ist aufgeräumt und besenrein zu hinterlassen, weitere 
Reinigungskosten sind in den Nutzungsgebühren enthalten

2.2 Kleiner Saal

Erster Tag 115,00 €
Jeder weitere Tag   92,00 €



Halber Tag   60,00 €
(zuzüglich volle Zusatzkosten nach 5. Stunde)

Kaution 115,00 €
Reinigungskosten: der Raum ist aufgeräumt und besenrein zu hinterlassen, weitere 
Reinigungskosten sind in den Nutzungsgebühren enthalten

3. Flügel: 20,00 €

Private Nutzung des Flügels: 20,00 € 

Private Nutzung des Flügels nur nach Absprache mit der Kantorin.
Gebühr: 20,00 €

4. Jugendräume

Nur nach Absprache mit der Gemeindereferentin
Anhaltspunkt: 50,00 € pro Tag oder nach Absprache
Kaution: 30,00 €
Reinigung vom Mieter, Überprüfung der Reinigung bei Schlüsselübergabe durch die 
verantwortliche Person.

5. Zusatzkosten

5.1 Küchenbenutzung 50,00 € pro Tag

5.2 Bistrotische/Bierbänke 25,00 € + 50,00 € Kaution

6. Weitere Bedingungen

6.1 Wandelhalle und Garten

Auf Wunsch kann bei Nutzung des großen Raumes die Wandelhalle und der Garten 
mitgenutzt werden.

6.2 Zeitliche Bedingungen

Ab 22:00 Uhr Zimmerlautstärke, Nutzung des Gartens beenden
Ende der Veranstaltung und Aufräumen nach Rücksprache, abhängig davon, ob der 
Raum am nächsten Tag wieder benötigt wird.

Technische Geräte werden seitens der Gemeinde nicht gestellt. Sie sind vom Veranstalter
selbst mitzubringen.

Keine Vergabe ohne Nutzungsvertrag!
(Vorhandene Nutzungsordnung aushändigen)


